
Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 1277

Platons Idealstaat und
das Staatsrecht der Gegenwart

Vergleiche – Anregungen – Mahnungen
in den „Gesetzen“:

Zu einem „Bildungsstaat“

Von

Walter Leisner

Duncker & Humblot  ·  Berlin



WALTER LEISNER

Platons Idealstaat und
das Staatsrecht der Gegenwart



Schriften zum Öffentlichen Recht

Band 1277



Duncker & Humblot  ·  Berlin

Platons Idealstaat und
das Staatsrecht der Gegenwart

Vergleiche – Anregungen – Mahnungen
in den „Gesetzen“:

Zu einem „Bildungsstaat“

Von

Walter Leisner



Alle Rechte vorbehalten

© 2014 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt

Druck: CPI buchbücher.de, Birkach
Printed in Germany

ISSN 0582-0200
ISBN 978-3-428-14473-0 (Print)

ISBN 978-3-428-54473-8 (E-Book)
ISBN 978-3-428-84473-9 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Vorwort

Dies ist ein Wagnis – mehr Versuchung als Versuch. Mit tiefen geistigen Be-
gegnungen hat es begonnen, eines damals noch Schülers mit dem, der alles Aka-
demische bedeutet, ja „ist“: Platon. Dieser hat spät, immer später, aber immer noch
höher zum Staat gefunden, der Verfasser vielleicht allzu früh.

Der Versuch muss scheitern: mit dem Mund, mit einzelnen Worten des Ganz
Großen zu sprechen; über eine Orakelbegegnung durfte ein Vergil schreiben.

Dennoch sei sie gewagt, diese Fahrt in antike Himmel. Die Gegenwart will doch
tolerant sein; und sie sucht Abenteuer. Sie wird auch dieses verzeihen – ein ganz
altes.

Staatslehre wird gefordert von Staatsrecht und Politischer Wissenschaft. Abwe-
gige Wege? Warum nicht?

München, Am Himmelfahrtstag, 2014 Walter Leisner
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Einführung

I.

„Du bist eine Welt!“ – diese Liebeserklärung Goethes an Rom könnte man Platon
zurufen: „Du bist ein Staat!“.

Er hat ihn als erster so gedacht, wie wir ihn – noch immer – zu denken suchen. Der
„Prix de Rome“, einst Leuchtturm für junge französische Künstler, für die ganze
Europäische Kunst – seine Strahlkraft ist heute erloschen. Höchstes geistiges Er-
lebnis sind nicht mehr Stendhals „Promenades dans Rome“. Alte Geschichte bleibt
interessant, aber keine Historia Magistra führt mehr Kunst und Literatur, den Geist,
und daher auch das Recht, zu allererst zurück in antike Hallen, und seien es Ruinen,
mit Winckelmann und Schiller. „Wenn Deutschlands Mauern (zu) brechen (dro-
hen)“, wie die antiken Gebäude, in Staatlichkeit, dann blicken Juristen der Gegen-
wart aber noch immer zurück bis zu den griechischen Philosophen.

Im Deutschland des einstigen philosophischen Idealismus, dem „geistigen Ide-
alstaat“ noch immer für manche Philosophen, mehr heute noch in angelsächsischen
Ländern, der zweiten Heimat heutiger „Wirtschafts- und Geistesdeutschen“, arbeiten
Phalangen von klassischen Philologen an Platon-Bildern. Es sind dies aber keine Vor-
Bilder mehr, eher Kulissen für gegenwärtiges Staats-Theater; die königlichen
Kleider hat das Staatsrecht der Gegenwart längst abgelegt. In seinen „neuen Klei-
dern“, nach staatsrechtlicher Mode „bewegungsfrei“, stören den Volkssouverän der
Demokratie aber die allzu langen, großen (Gedanken-)Gewänder der Vergangenheit.
So entrichtet das gegenwärtige Staatsrecht, jedenfalls in Deutschland, dem Staats-
denken Platons zwar noch immer einen höflichen Geisteszoll von Einführungska-
piteln in die schmucklosen modernen Staats-, in die öffentlichen Gebäude, in seine
trockenen Staatslehren. Doch Staatsdenken kommt heute „eben doch“ aus einer
„ganz anderen wirtschaftlichen Welt“; schon deshalb gibt es da aus der Antike nicht
allzu viel mehr zu vergleichen oder gar zu übertragen in die Gegenwart. Und
überdies: Ist dies nicht eine Gedankenwelt, auf welche sich Diktatoren berufen
könnten, sogar der „totale Staat“?

II.

Derartige Kritik verdient zwar keine Widerlegung, soweit sich in ihr nur „Ver-
gangenheitsbewältigung“ polemisch fortsetzt. Platon ist aber, gerade in seinen
„Gesetzen“, in solche Ferne gerückt, entrückt, dass ein staatsrechtlicher, ja sogar ein



gedanklicher Dialog mit ihm, dem Denker in Dialogen, über so weite zeitliche und
geistige Fernen hinweg kaum mehr möglich erscheint. Mehr als ein „auch, (sogar)
schon Platon …“ darf von Juristen der Gegenwart nur selten erwartet werden.

Über das, was dieser Philosoph eben und vor allem bieten wollte, was er einer
Vergangenheit so lange vor(her-)gedacht hat: eine „Idealstaatlichkeit“ im vollen, im
hohen Sinn dieses Wortes, kann also, so mag es scheinen, eine geistige Auseinan-
dersetzung unter Vertretern des Rechts und seiner Wissenschaft im engeren Ver-
ständnis nicht mehr stattfinden; hier bleibt dann nichts als Rechtsgeschichte, Historia
archivata, nicht Historia Magistra. Eine Zeit, die sich dem Fortschritt verpflichtet
sieht, oder ihm verfallen ist, welche die Antike, „die Alten“, in geistigen Asylen
unterbringt, bestenfalls noch in mäßig besuchten Museen – sie wird zwar Platon, den
„Größten unter den Alten“ des Staatsrechts, als Literaten bewundern, als Philoso-
phen weiterdenken. Aus dem Staatsrecht aber ist er in die Rechts-, bestenfalls noch
die Verfassungsgeschichte abgewiesen. In deren Reservatenbereich dringt immer
seltener eine Rechtswissenschaft vor, kaum je mehr ein (Verfassungs-)Politiker der
Gegenwart. Wer wollte auch das Grundgesetz noch weiter zurückverfolgen als in die
Zeit vor 1848, zu damaligen geistigen Wurzeln?

III.

Hier wird zu einer solchen These des staatsrechtlichen Zeitgeistes eine Antithese
geboten: in dem Versuch wenn nicht eines Vergleiches, so doch einer Gegenüber-
stellung von platonischer Idealstaatlichkeit und dem Staatsrecht, ja der Staatspraxis
der Gegenwart. Unterstellt wird dabei eine grundsätzliche Vergleichbarkeit von
rechtlichen Ordnungsgedanken, jedenfalls in ihrem prinzipiellen Gehalt, über große
zeitliche Abstände hinweg, über weite Fernen hinüber, zwischen völlig unter-
schiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technisch-naturwissenschaftli-
chen Entwicklungszuständen. Derartige Versuche einer Zusammenschau können
sich zu Mahnungen an die Gegenwart verdichten; weit öfter werden sie allerdings
vielleicht nur gewisse geistige Nähen aufzeigen – oder aber sich in der Feststellung
von Fernen verlieren.

Dieses Unterfangen lädt zur Kritik ein. Manchen mag es als ein Anachronismus
erscheinen, der „Antike zurückholen möchte“ in die Gegenwart. Wissenschaftliche
Vertreter, vor allem der Historie und Philologie, können unschwer auf zahllose und
fundamentale Unterschiede zwischen damals und heute hinweisen. Rechtspolitik
wird fragen, welche Autorität selbst einem Platon noch zukommen kann, wenn der
demokratische Volkssouverän einmal gedacht hat und gesprochen.

Dennoch sei’s gewagt, Nähen und Fernen des Staatsrechts der Gegenwart zu
Platons Idealstaat in Skizzen anzudeuten, nicht in Monumentalbildern auszumalen.
Jeder Leser wird sie aus seinen individuellen rechtlichen Erfahrungen heraus ver-
feinern, verifizieren oder falsifizieren. All dies trägt, auf der Kulisse des platonischen
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Idealstaatsrechts, zu einer Schärfung von Blick und Bewusstsein bei in der Erfassung
von Rechtsproblemen der Gegenwart. Das Übliche „schon bei Platon“ wird dann,
und sei es um ein Weniges, klarer in der Gegenwart, aus ihr selbst heraus.

Experimente wie dieses sind immer wieder gewagt worden, oft ganz selbstver-
ständlich, seit den Zeiten der Renaissance, in solchem Rückgriff auf antike Beispiele,
etwa bei Montesquieu. Vielleicht gibt es eben auch heute noch antike Schätze zu
heben auf diesem weiten Feld des Staatsrechts, in vergleichender Betrachtung von
Einst und Jetzt.

Einführung 15

http://www.duncker-humblot.de



